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ERLAUBNIS

zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung

Nach den $$ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer-

überlassung (AÜG) vom 7. August 1972 - BGBI.l S. 1393 - wird Frau

Susanne Münzer

Merianstr.33

79104 Freiburg

die seit 23.12.2004 geltende Erlaubnis zur gewerbsmäßigenUberlassung von Arbeitnehmern

Gewe6smäßige Arbeiinehmsrüberlassung in Beiriebe d€s Baugewerbes für Arbeiten, dlo ilbliche eise von Aöeitem ver ch!€t
wo.den, ist unzulässig. Sie ist 4isch6n Betrieben des Baugewerbes gesfaftet, wenn der verlolhgnde Betrleb nachweislich seit
mindestens drei Jahren von denselben Rahmen- und Sozialkassentarituerlrägen oder von deren Allgomoinverbindlichkeit e.fasst
wird (S 1 b AUG). Dieser Nachweis ist mit Beginn des Verleihs vom Verleih€.1. geeigneterWeise voEuhalten,

Diese Erlaubnisurkunde ist Eigentum der BundesagentLrr ltjrArbeit und aufVerlangen zurückzugeben.


